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Vergütungssystem gemäß §§ 113 Abs. 3 Satz 1, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG für die 

Aufsichtsratsmitglieder der 7C Solarparken AG   

 

Die Vergütung des Aufsichtsrats wird in § 13 der Satzung der Gesellschaft zusammen mit 

einem konkretisierenden Beschluss der Hauptversammlung geregelt. 

 

Das Vergütungssystem trägt der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichts-

ratsmitglieder Rechnung. Der Aufsichtsrat leistet durch die ihm obliegende Leitung der 

Gesellschaft, Festlegung der Grundsätze der Geschäftsführung sowie Überwachung der 

Vorstandsmitglieder einen Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen 

Entwicklung der Gesellschaft.  

 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben der Erstattung ihrer baren Auslagen und der 

jeweils auf die Vergütung und die Auslagen anfallenden Umsatzsteuer jeweils eine feste 

jährliche Vergütung. Daneben trägt die Gesellschaft die Kosten einer D&O-Versicherung für 

die Mitglieder des Aufsichtsrats in einem angemessenen Umfang. Eine variable 

Vergütungskomponente ist nicht vorhanden. Nach Auffassung der 7C Solarparken AG ist eine 

reine Festvergütung besser geeignet, die Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder zu 

stärken und ihren Aufwand angemessen zu vergüten. 

 

Aufgrund der besonderen Natur der Aufsichtsratsvergütung, die für die Tätigkeit gewährt wird, 

die sich grundlegend von der Tätigkeit der Arbeitnehmer der Gesellschaft und des Konzerns 

unterscheidet, kommt ein sogenannter vertikaler Vergleich mit der Arbeitnehmervergütung 

nicht in Betracht. 

 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für das jeweilige Geschäftsjahr eine feste Vergütung 

in Höhe von EUR 13.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält zusätzlich eine feste 

Vergütung von EUR 10.000,00 pro Kalenderjahr. Der stellvertretende Vorsitzende des 

Aufsichtsrats erhält zusätzlich eine feste Vergütung von EUR 5.000,00 pro Kalenderjahr. Der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhält zusätzlich eine feste Vergütung von EUR 

7.000,00 pro Kalenderjahr. 

 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten zusätzlich für ihre Teilnahme an einer Sitzung des 

Aufsichtsrats oder eines seiner Ausschüsse, denen sie angehören, ein Sitzungsgeld von 

EUR 375,00 pro Sitzung. Darüber hinaus werden den Mitgliedern des Aufsichtsrats Auslagen, 

die mit der Aufsichtsratstätigkeit zusammenhängen, sowie die auf die einzelne Vergütung der 

Aufsichtsratsmitglieder etwaig entfallende Umsatzsteuer erstattet. 

 

Für Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nur während eines Teils des jeweiligen 

Geschäftsjahres angehören, wird die Vergütung zeitanteilig gewährt. Die Vergütung für ein 

Geschäftsjahr wird nach Ablauf der Hauptversammlung fällig, die den Jahresabschluss für das 

jeweilige Geschäftsjahr entgegennimmt oder über seine Billigung entscheidet. 


